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Erganzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und odrtliche Bauvorschriften:

Teil A

Rechtsgrundlagen

= Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. |
S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI.
| S. 1057)

= Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)

= Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

» Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, ber. 416), zuletzt geandert durch Artikel 30 der Verordnung vom
23.02.2017 (GBI. S. 99, 103)

= § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geandert durch Artikel 7 der Verordnung vom
23.02.2017 (GBI. S. 99, 100)

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind nicht stérende Handwerksbetriebe (8§

4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) nicht zulassig. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO
Nutzungen nach 8 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstel-
len) sind in den allgemeinen Wohngebieten nicht zulassig. § 1 Abs. 6 BauNVO
Mischgebiet

In den Mischgebieten (MI) sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergniigungs-
stitten (8 6 Abs. 2 Nmn. 6, 7 und 8 BauNVO) nicht zulassig.
§ 1 Abs. 5 BauNVO

In den Mischgebieten (MI) sind Nutzungen nach § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergni-
gungsstatten) nicht zulassig. § 1 Abs. 6 BauNVO

In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden zentrenrele-
vanten Warensortimenten nicht zulassig:
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= Oberbekleidung, Kirschnerwaren, sonstige Textilwaren, Stoffe, Wolle, Kurzwa-
ren

= Schuhe, Lederwaren, Hite, Schirme

= Sportbekleidung, Sportgerate, Waffen und Jagdbedarf

» Haushaltswaren, Kunstgewerbe, Geschenkartikel

= Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Kleinelektrogerate
= optische und feinmechanische Erzeugnisse

= Fotowaren, Fotogeréate, Kameras

= Bicher, Spielwaren, Bastelartikel

= Uhren, Schmuck, Silberwaren

= Musikalien, Tontrager

= Heimtextilien, Bettwaren, Gardinen und Zubehor

Der Versorgung des Gebiets dienende Laden mit Angeboten der zentrenrelevan-
ten Warensortimente

= Nahrungs- und Genussmittel, einschl. der Betriebe des Ernahrungshandwerks
= Drogeriewaren, Kosmetika

= Apothekenwaren

= Papier- und Schreibwaren, Zeitschriften

= Schnittblumen

kénnen ausnahmsweise im Mischgebiet zugelassen werden, wenn keine Auswir-
kungen auf den zentralen Versorgungsbereich in der Gemeinde (Einkaufsinnen-
stadt) bestehen. Andere Einzelhandelsbetriebe mit diesem Sortiment sind ausge-

schlossen. § 1 Abs.4 Nr.2 BauNVO
Im Mischgebiet MI3 in der Moltkestralle sind im Erdgeschoss Wohnungen nicht
zulassig. 8 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO

MalR der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl

Durch Tiefgaragen (TGa) darf die zulassige Grundflachenzahl im allgemeinen
Wohngebiet Uberschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflachenzahl
von 0,75. § 19 Abs. 4 BauNVO

Durch Tiefgaragen (TGa) darf die zuldassige Grundflachenzahl im Mischgebiet M 2
und MI3 Uberschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von
0,35 im Mischgebiet MI2 und 1,0 im Mischgebiet MI3. 8§ 19 Abs. 4 BauNVO

Durch Stellplatze und deren Zufahrten darf die zulassige Grundflachenzahl im
Mischgebiet MI1 Uberschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflachen-
zahl von 0,8. 8 19 Abs. 4 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse

Die zulassige Zahl der Vollgeschosse ist der Planzeichnung zu entnehmen.
§ 20 BauNVvO
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Hoéhe der baulichen Anlagen / Gebaudehdhen

Die maximal zuldssige Gebaudehdhe in m (Meter) ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Als unterer Bezugspunkt fir die maximale Geb&udehohe gilt die Erdge-
schossful3Bbodenhthe. Die Gebaudehdhe wird durch den obersten Punkt der
Dachflache bestimmt bzw. bei Flachddchern am obersten Punkt der Dachbris-
tung/Dachaufkantung.

Die ErdgeschossfuRbodenhdhe EFH (FertigfuBbodenhdhe) 6stlich der privaten
Verkehrsflache darf maximal die Hohe von 166,00 m.u.NN erreichen, westlich der
privaten Verkehrsflache maximal 165,50 m.l.NN.

Solaranlagen dirfen die festgesetzte maximale Gebdudehdhe um maximal 1,5 m
Uberschreiten. § 18 Abs. 1 BauNVO

Die maximale Gebaudehdhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um
max. 1,50 m Uberschritten werden, sofern die Aufbauten um mind. 1,50 m von der
AulRenwand des obersten Geschosses zurlickversetzt sind.

Tiefgaragen sind so weit in den Untergrund einzubinden, dass sie die zuldssige
ErdgeschossfuBbodenhdhe nicht tGberschreiten.

Aufbauten der Tiefgaragen (z.B. Entliftungsanlagen, Baumeinfassungen) durfen
die max. Hohe der Tiefgarage um max. 1,0 m Uberschreiten, sofern sie jeweils ei-
ne Flache von 25 m2 nicht Uberschreiten. Sie durfen die Hohe der Tiefgarage um
bis zu 2,5 m Uberschreiten, wenn sie in andere bauliche Anlagen (Nebenanlagen
wie MillabstellrAume oder Fahrradunterstande) integriert werden.

Die festgesetzte maximale Hohe der Tiefgarage darf fur die Errichtung von Brus-
tungen und Gelander um bis zu 1,0 m Uberschritten werden, sofern sie transparent
und nicht vollflachig geschlossen ausgebildet werden.

§ 18 Abs. 1 BauNVO

Nebenanlagen durfen eine max. Héhe von 2,5 m nicht Uberschreiten. Oberer Be-
zugspunkt ist der oberste Punkt der Dachflache, unterer Bezugspunkt ist das tat-
sachliche Gelande nach Durchfiihrung der BaumaRnahme, bzw. die Oberkante
der Tiefgarage (inklusive Vegetationsauflage und Drainschicht) in der Mitte der
Nebenanlage. § 18 Abs. 1 BauNVO

Im Mischgebiet MI1 sind Nebenanlagen bis zu einer H6he von 5,0 m zulassig,
wenn sie eine Grundflache von 80 m2 nicht Uberschreiten. Oberer Bezugspunkt ist
der oberste Punkt der Dachflache, unterer Bezugspunkt ist das tatséachliche Ge-
lande nach Durchflihrung der Baumafinahme in der Mitte der Nebenanlage.

Bauweise

Fur die allgemeinen Wohngebiete sowie die Mischgebiete MI2 und MI3 wird die
abweichende Bauweise festgesetzt. Es gelten die Festsetzungen der geschlosse-
nen Bauweise, wobei durch Baulinien seitliche Abstande zu Grundstiicksgrenzen
definiert werden. § 22 Abs. 4 BauNVvO

Uberbaubare Grundstiicksflache

Ebenerdige Terrassen sind auch aul3erhalb der Uberbaubaren Flache (Baufenster)
zulassig. § 14 Abs. 1 BauNVO

Uberschreitungen der Baugrenzen zu den offentlichen und privaten Verkehrsfla-
chen und der Baulinien sind auch in dem nach § 23 Abs. 2 BauNVO geringfiigigen
Malfd nicht zulassig. Nur Eingangstberdachungen dirfen die Baugrenzen zu den
offentlichen und privaten Verkehrsflachen und die Baulinien tUberschreiten, wenn
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sie jeweils nicht breiter als 5,5 m sind und nicht mehr als 1,5 m Uber die Baugren-
ze hinausragen.

Die den offentlichen und privaten Verkehrsflachen abgewandten Baugrenzen dur-
fen durch Eingangsiberdachungen und Balkone lber das nach 8§ 23 Abs. 2
BauNVO zulassige geringfligige Mal3 hinaus Uberschritten werden, wenn sie nicht
breiter als 5,50 m sind, nicht mehr als 2,20 m Uber die Baugrenze hinausragen und
zusammen nicht mehr als 50 % der jeweiligen Fassadenbreite einnehmen.

§ 23 Abs. 3 BauNVO

Sichtschutzwande zwischen privaten Gartenflachen dirfen die Baugrenze um ma-
ximal 3,0 m Uberschreiten, wenn sie nicht héher als 2,0 m sind (siehe Ziffer
2.6.2.3).

Uberschreitungen der Baugrenzen und Baulinien (Baufenster) durch unterirdische
Nebenrdume und Tiefgaragen sind zulassig, wenn ihre Dé&cher intensiv begriint
und gartnerisch gestaltet sind (siehe Ziffer 1.10.3). § 23 Abs. 3 BauNVvVO

Flachen fir Nebenanlagen

Hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie z.B. Mullbehalter-
aufstellflachen, Fahrradbiigel sind im Plangebiet generell zul&ssig.
§ 14 Abs. 1 BauNVO

Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie z.B. Einhausungen fir
Mullcontainer und Fahrradstellplatze sind im allgemeinen Wohngebiet WA und in
den Mischgebieten MI2 und MI3 nur innerhalb der Baugrenzen und in den darge-
stellten Flachen fur die Nebenanlagen Na zulassig. Eine geringfligige Abweichung
von den in der Planzeichnung eingetragenen Standorten von bis zu 2,5 m ist zu-
lassig. § 23 Abs. 3 BauNVO

Abweichend von Ziffer 1.5.1 sind Nebenanlagen im allgemeinen Wohngebiet WA
und in den Mischgebieten MI2 und MI3 auch auf3erhalb der Baugrenzen und der
dargestellten Flachen fir Nebenanlagen bis zu einer Grundflache von 25 m2 zu-
lassig, wenn sie den Eingangsbereichen direkt zugeordnet sind, d.h. wenn sie un-
mittelbar zugénglich sind und nicht weiter als 5,0 m vom Eingang entfernt sind.

In dem Mischgebiet MI1 sind hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen
in den rtickwartigen Grundstiicksteilen allgemein zulassig, wenn sie eine Grundfla-
che von nicht mehr als 80 m2 haben. § 23 Abs. 3 BauNVO

Im Mischgebiet MI3 sind zwischen der Bebauung (Hauptgeb&dude) und der Molt-
kestraRe keine Nebenanlagen zulassig (mit Ausnahme von Fahrradbiigeln), auch
nicht innerhalb der Baugrenzen.

Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO, die der Versorgung des Gebiets dienen,
sind auch auf3erhalb der tiberbaubaren Flachen zulassig.

Stellplatze, Garagen und Tiefgaragen

Oberirdische Garagen und Carports sind im Plangebiet nur im Mischgebiet MI1 in
der Zone flr Garagen (Ga) zulassig. § 12 Abs. 6 BauNVvO

Tiefgaragen sind innerhalb der daftr in der Planzeichnung gekennzeichneten Fla-
chen fir Nebenanlagen (TGa) und innerhalb der tberbaubaren Grundstiicksfla-
chen zulassig.

Oberirdische Stellplatze sind im Mischgebiete MI1 in den riickwartigen Grund-
stiicksteilen zulassig. In den allgemeinen Wohngebieten sowie in den Mischgebie-
ten MI2 und MI3 sind oberirdische Stellplatze nicht zulassig. 8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
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Verkehrsflachen

Der Verbindungsweg zwischen der Zeller Straf3e und der Turnhallestral3e wird
gemal der Planzeichnung als private Verkehrsflachen festgesetzt.
8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

In der Planzeichnung wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt.
Grundstuckszufahrten sind in diesem Bereich unzulassig. 8 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

Geh- und Fahrrecht

Entsprechend dem Planeintrag ist die private Verkehrsflache mit einem Geh- und
Fahrrecht fir FulRgéanger und Radfahrer zu Gunsten der Offentlichkeit zu belasten.
§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen (Verkehrslarm)

Zum Schutz vor AuB3enlarm sind im Mischgebieten Ml 3 und im Allgemeinen
Wohngebiet entlang der Turnhallestral3e sowie der Zeller Stral3e fur Aul3enbauteile
von Aufenthaltsrdumen die Anforderungen der Luftschallddmmung nach DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe November 1989, einzuhalten. Die erforderli-
chen resultierenden Schallddmm-Mafl3e der AulRenbauteile ergeben sich nach DIN
4109 aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Larmpegelbereichen.

Nach auf3en abschlieRende Bauteile von Aufenthalts- und Blrordumen sind so
auszufihren, dass sie folgende resultierende SchalldAmm-Male aufweisen:

Larmpegel- Erforderliches resultierendes Schalldammmali
bereich

R'w,res des AufRenbauteils in dB

Bettenraume in Kran- | Aufenthaltsraume in Wohnun- | Biiroraume %) und &hnli-
kenanstalten und Sana-| gen, Ubernachtungsraume in ches
torien Beherbergungsstatten, Unter-
richtsraume und &hnliches

40

35

30

\%

45

40

35

Vv

50

45

40

Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau", November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: DIN Deutsches Insti-

tut fir Normung e.V.)

19.2

193

194

Es kbnnen Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden,
soweit nachgewiesen wird, dass - in den Stockwerken — geringere L&rmschutz-
maflnahmen ausreichend sind (siehe hierzu Karten 1 und 2 im Anhang 4.2 Schall-
technische Untersuchung — Anlagen).

Es kbnnen Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden,
soweit nachgewiesen wird, dass — inshesondere an gegeniber den Larmquellen
abgeschirmten oder den Larmquellen abgewandten Gebaudeteilen — geringere
LarmschutzmalRnahmen ausreichend sind (siehe hierzu Karte 3 im Anhang 4.2
Schalltechnische Untersuchung — Anlagen).

An Gebaudefassaden mit nachtlichen Beurteilungspegeln von Uber 60 dB(A) (sie-
he Karte 4 im Anhang 4.2 Schalltechnische Untersuchung) sind keine schutzbe-
durftigen Aufenthaltsrdume zu errichten. Ausnahmen sind zuldssig, wenn ein bau-
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licher Schallschutz (vorgelagerte verglaste AufRenwohnbereiche, verglaste Lau-
bengange, Schiebeladen, Festverglasungen, partielle Vorhangfassaden, 0.4.) oder
nicht 6ffenbare Fenster installiert werden, die den Immissionsort abschirmen.

An Gebaudefassaden mit nachtlichen Beurteilungspegeln von Uber 45 dB(A) (sie-
he Karte 4 im Anhang 4.2 Schalltechnische Untersuchung) sind bei Schlafrdumen
geeignete Luftungseinrichtungen (wie passive Auf3endurchlasselemente) zu errich-
ten, die den erforderlichen Mindestraumluftwechsel auch bei geschlossenen Fens-
tern ermoglichen. Dabei missen die Anforderungen der Schallddmmung an die
AuRenfassade gemal DIN 4109 weiterhin erfillt werden. Der Nachweis ist im
Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu erbringen.

Flachen und Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Private Wegeflachen, Zufahrten (ausgenommen Tiefgaragenein- und -ausfahrten)
und Hofflachen sind in ungebundener Bauweise herzustellen (Pflaster, Betonpflas-
ter, Rasenpflaster). Feuerwehrwege sind mit Rasenpflaster auszubilden. Ausge-
nommen sind Flachen, die aus funktionalen Griinden (z.B. Lieferverkehr, Abstell-
flachen fur Lkw, Flachen, auf denen die Lagerung oder der Umgang mit wasserge-
fahrdenden  Stoffen  erfolgt) eine  andere  Befestigung  erfordern.

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Flachdacher von Hauptgebauden sind, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt
werden, mit einer vegetationsfahigen Substratschicht von min. 10 cm (zuztglich
Drainschicht) herzustellen und extensiv zu begriunen. Die Dachflachen tber dem
obersten Geschoss sind vollstandig extensiv zu begriinen, Dachterrassen sind dort
nicht zulassig. Die Begriinung ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Sub-
stratschicht kann weniger als 10 cm betragen, wenn nachgewiesen ist, dass das
Fassungsvermoégen fir Regenwasser dem einer 10 cm dicken Substratschicht
entspricht. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Flachdacher von Tiefgaragen sind mit einer vegetationsfahigen Substratschicht
von mind. 50 cm (zuzuglich Drainschicht) herzustellen und zu begriinen. In Berei-
chen, in denen die Anpflanzung von Baumen 1. Ordnung vorgesehen ist, ist die
Dicke des Schichtaufbaus auf mindestens 80 cm zu erhéhen. Die Begriinung ist zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Flachdacher von Nebenanlagen sind extensiv zu begriinen.
8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Au3enbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. LED-Leuchtmittel o-
der Natriumdampf-Niederdrucklampen). § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulas-
sig, wenn sie beschichtet oder in &hnlicher Weise behandelt sind, um einen
Schadstoffeintrag in das gesammelte Regenwasser und — Uber Versickerung — in
den Boden und das Grundwasser zu verhindern.

Flachen fur das Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Pflanzen

Die im zeichnerischen Teil entsprechend zum Erhalt gekennzeichneten Baume
sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB



Stadt Offenburg Stand: 18.12.2017

Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung
» Kronenquartier” Gem. § 10 (1) BauGB
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Seite 8 von 22
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1.11.3

1.11.4

= Versickerungsmulden mit einer Tiefe von maximal 0,3 m anzulegen und dauer-
haft zu unterhalten, in denen das anfallende Niederschlagswasser gesammelt
und anschlieRend zur Verdunstung oder Versickerung gebracht wird (siehe
hierzu Ziffer 2.9).

» auf der Flache F1 mindestens 11 und auf der Flache F2 mindestens 20 mittel-
bis grofRkronige Laubb&aume mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (siehe Pflanzliste im
Anhang). Die Baumstandorte missen auf die Lage von Versickerungsmulden
abgestimmt werden.

= intensiv gepflegten Griinflichen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die An-
lage von Wegeflachen sowie die Errichtung und Benutzung von Spielflachen,
Spielgeraten und AufRenmdobeln ist zuldssig. Die Errichtung von Nebenanlagen
oder anderen baulichen Anlagen ist nicht zulassig.

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und der Mischgebiete MI2 und MI3 ist pro
70 m? angefangener privater Freiflache (Garten) ein Kleinbaum zu pflanzen, dau-
erhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (siehe Artenliste im Anhang).

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Fiur alle Baum- und Heckenpflanzungen gilt, dass die Anpflanzung spatestens 1
Jahr nachdem die Gebaude bezugsfertig sind, erfolgt sein muss.
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Rechtsgrundlagen

» Landesbauordnung fur Baden-Wiuirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, ber. 416), zuletzt geandert durch Artikel 30 der Verordnung vom
23.02.2017 (GBI. S. 99, 103)

= § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt ge&ndert durch Artikel 7 der Verordnung vom
23.02.2017 (GBI. S. 99, 100)

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
8 9 ABS. 4 BAUGBI. V. M. 8§ 74 ABS. 1 BIS 7 LBO
Dacher

Im Mischgebiet MI1 sind Sattel- und Walmdéacher mit einer Dachneigung von 30°
bis 45 ° zulassig, sowie Flachdacher mit einer Dachneigung von maximal 6°.

Im allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten MI2 und MI3 sind nur
Flachdacher mit einer Dachneigung von max. 6° zulassig.

Dacheindeckung

Fur Sattel- und Walmdacher der Hauptgebaude und von Garagen, Carports und
Nebenanlagen sind ausschlief3lich rote bis braune oder graue bis anthrazitfarbene
Materialien sowie Dachbegriinungen zulassig. Glanzende oder reflektierende Ma-
terialien sind fur Dacheindeckungen nicht zugelassen. Wellfaserzement und offene
Bitumenbahnen als Dacheindeckung sind nicht zulassig.

Solaranlagen sind aus blendfreiem Material herzustellen.
Dachaufbauten

Dachaufbauten sind nur im Mischgebiet Ml 1 und nur bei Dachern mit mehr als 30°
Dachneigung zulassig. Der Abstand der Dachaufbauten (Dachgauben,- einschnit-
te) und Widerkehren zu den Ortgangen muss, gemessen von der jeweiligen Au-
Benkante Dach, mindestens 1,5 m betragen. Der Dachansatz von Dachaufbauten
muss, gemessen parallel zur Dachflache, mindestens 1,00 m unter dem Hauptfirst
und mindestens 1,00 m tber der Traufkante liegen. Dachaufbauten sind — horizon-
tal gemessen — bis maximal 50%, bezogen auf die jeweilige Fassadenlénge, zu-
lassig.

Gestaltung der Gebaude

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Gebaudeseiten (Rucksprung |
OQG) ist das oberste Geschoss so auszubilden, dass die Au3enwand des obersten
Geschosses gegeniber der AuRenwand des darunterliegenden Geschosses um
mindestens 2,0 m zurlickversetzt ist.

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Gebaudeseiten (Ricksprung I
EG) ist das Erdgeschoss so auszubilden, dass die Auf3enwand des Erdgeschos-
ses gegenuber der AuRenwand der dartberliegenden Geschosse um mindestens
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25

2.6
2.6.1
26.1.1

2.6.1.2

1,0 m entlang der TurnhallestraRe, bzw. 2,0 m entlang der Moltkestral3e zurtick-
versetzt ist. Entlang der Moltkestral3e ist die Verringerung des Ricksprungs auf
1,0 m zuléssig, wenn dieser Vorsprung einem Hauseingang baulich zugeordnet
und nicht breiter als 5,0 m ist. Je Hauseingang ist nur ein Vorsprung zul&assig.

Mullbehéalterstandorte

Standorte flur Millbehalter sind entweder so anzulegen, dass sie von den o&ffentli-
chen Verkehrsflachen und den privaten ErschlieBungswegen nicht direkt einseh-
bar sind, oder mit einem baulichen oder pflanzlichen Sichtschutz zu versehen.
Darlber hinaus sind sie gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schitzen. Der bauli-
che Sichtschutz darf eine H6he von 2,5 m nicht Gberschreiten.

Einfriedungen
Zu den Verkehrsflachen

Zu den o6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen sind Stitzmauern als Einfrie-
dungen zulassig bis zu einer Hohe von 1,7 m, wenn sie maximal 0,5 m in Erschei-
nung treten und dartber zurtickversetzt und begriint sind. Der Rickversatz muss
eine Tiefe von mindestens 0,4 m haben, die Begriinung muss mindestens 75% der
Stutzmauer einnehmen und darf nur aus heimischen Pflanzen bestehen (siehe Ar-
tenliste im Anhang). Dartber sind Absturzsicherungen zulassig, wenn sie transpa-
rent gestaltet sind (Gelander) und nicht Gber das baurechtlich notwendige Min-
destmald hinausgehen. Mauern als Einfriedungen sind nur bis zu einer Hoéhe von
0,5 m zulassig.

Absturzsicherung
Efeu - Hecke

Stahlkante

¥ ca. 4,00

(Skizze aus dem Freiflachengestaltungsplan)

Maschendraht- und Drahtzdune sind nur mit einer Heckenhinterpflanzung aus
heimischen Laubgehdlzen zulassig (siehe Artenliste im Anhang). Z&une und He-
cken sind bis zu einer Hohe von 1,7 m zulassig.
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2.6.1.3 Im Mischgebiet MI1 sind zu der privaten Verkehrsflache Einfriedungen nur in der

26.14

2.6.15
2.6.2
26.2.1

2.6.2.2

2.6.2.3

26.24

2.6.2.5

2.6.2.6

2.6.3
2.7
2.7.1

2.7.2

Form von Mauern, Holz- oder Drahtzaunen mit einer Heckenhinterpflanzung bis zu
einer Hohe von 2,20 m zulassig.

Der untere Bezugspunkt ist die tatsdchliche Hohe der angrenzenden Verkehrsfla-
che.

Entlang der Moltkestraf3e sind Einfriedungen nicht zulassig.
Zu den Innenbereichen

Im allgemeinen Wohngebiet sowie in den Mischgebieten MI2 und MI3 sind Einfrie-
dungen, die nicht zu den offentlichen oder privaten Verkehrsflachen orientiert sind,
nur bis zu einer Hohe von 1,3 m tber dem natirlichen Gelande (nach Fertigstel-
lung der BaumalRnahme) zulédssig. Zulassig sind nur Hecken, Draht- oder Holz-
zaune in Verbindung mit einer Heckenhinterpflanzung.

Einfriedungen mit einer H6he von bis zu 1,70 m sind ausnahmsweise zul&ssig,
wenn die Nutzung dies erfordert (z.B. Kindergarten).

Mauern und Holzpalisaden als Sichtschutzwénde zwischen zwei privaten Garten
sind zulassig, wenn sie nicht héher als 2,0 m und nicht breiter als 3,0 m sind. Je
Grundstuck ist nur ein Sichtschutz zuldssig. Rankgeriste kdnnen mit den Sicht-
schutzwanden kombiniert und auf dem gesamten Grenzverlauf zwischen zwei pri-
vaten Garten verlangert werden, wenn sie die Hohe von 2,20 m nicht tGberschrei-
ten. Die Abstéande der Rankpfosten zueinander durfen 0,80 m nicht unterschreiten.

Ok Rankgeriist
max. 2,20 .
| ——
Ok Mauer
max. 2,00 I ]
_!__

(Skizze aus dem
Freiflachengestaltungsplan)

Im Bereich des Spielplatzes im westlichen Innenbereich kdnnen Mauern und Holz-
palisaden als Sichtschutzwadnde auch ausnahmsweise zugelassen werden, wenn
sie nicht hoher als 2,20 m sind.

Im Mischgebiet MI1 sind Einfriedungen, die nicht zu den 6ffentlichen oder privaten
Verkehrsflachen orientiert sind, bis zu einer Hohe von 2,20 m zuldssig. Mauern
sind nur bis zu einer Hohe von 2,0 m zuldssig. Drahtzaune sind nur in Verbindung
mit einer Heckenvor- oder Hinterpflanzung zul&ssig.

Der untere Bezugspunkt ist das natirliche Gelande nach Fertigstellung der Bau-
maflnahme.

Die Verwendung von Stacheldraht ist im gesamten Geltungsbereich unzulassig.
Gestaltung unbebauter Grundstiicksflachen

Die unbebauten und nicht oberflachenbefestigten Flachen bebauter Grundsticke
sind géartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Vorgarten durfen nicht als Arbeits- oder Lagerflachen benutzt werden.
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2.7.3 Die Zone im Mischgebiet MI3 zwischen der Bebauung und der Moltkestral3e ist

2.8

2.9

gemal dem Freiflachenkonzept zweigeteilt zu gestalten: Mit einer Geh- und einer
Verweilzone. Die Gehzone ist von jeder Méblierung (z.B. Fahrradbigel, Blumen-
kubel, Banke) freizuhalten.

|

Giehzana Verwsizone Vorschlag Parkierung

(Skizze aus dem Freiflachengestaltungsplan)

Niederspannungsfreileitungen

Freileitungen (z. B. fir Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelas-
sen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszufuhren.

Anlagen zur Versickerung

Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundsticksflachen ist auf den
Grundsticken oder innerhalb der Flachen fir Anpflanzungen im dazugehdrigen
Blockinnenbereich (F1 und F2) Uber Mulden und Rigolen (Kies) zur Versickerung
zu bringen. Ein Notuberlauf in den Kanal des o6ffentlichen StralRenraums (Zeller
Stral3e, Turnhalle- bzw. Hildastral3e) ist zuléassig.
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3.2

Teil C

HINWEISE
Werbeanlagen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Kronenquartier” liegt innerhalb des
Geltungsbereichs der Satzung zur Regelung der Anbringung und Gestaltung von
Werbeanlagen und Automaten in der Stadt Offenburg (WAS) der Stadt Offenburg
vom 26.03.2007. Die dort getroffenen Regelungen gelten daher vollumfanglich
auch fur den vorliegenden Bebauungsplan ,Kronenquartier*.

Flachen bei denen besondere bauliche Vorkehrungen gegen auf3ere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaflinahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich hochwassergefahrdete

Gebiete, die bei nur seltener als einmal alle 100 Jahre auftretenden extremen

Hochwasserereignissen >HQ100 (=HQextrem) Uberflutet werden kénnen. In den

hochwassergefahrdeten Gebieten sind die Bestimmungen der Anlagenverordnung

wassergefahrdender Stoffe (VAwWS) in der jeweiligen Fassung anzuwenden.
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Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte mit Darstellung des
Anderungsbereichs (gelbe Markierung), unmafstéblich

Durch bauliche MalRnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nut-
zung konnen Schaden am Bauvorhaben durch Uberflutungen begrenzt oder gar
vermieden werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums fur Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung). Entsprechende Vorkehrungen obliegen dem
Bauherrn.
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3.3 Artenschutz

3.4

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich alte Baumbestande und
Gebéaude, die fur Vogel und Fledermause einen Lebensraum darstellen. In einem
Artenschutzgutachten fur das Kronenbrauerei-Areal (Teil 1 und Teil 2) vom Blro
fur Landschaftsplanung Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmdhle vom Juli 2016 und Januar
2017 wurde der Bestand erhoben, der Eingriff fir die unterschiedlichen Arten be-
wertet und entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen darge-
stellt. Dartiber hinaus wurden CEF-Malinahmen definiert, die bereits vor Beginn
der Abrissarbeiten wirkungsvoll umgesetzt sein missen. Das Artenschutzgutach-
ten liegt den Unterlagen als Anlage bei. Folgende Hinweise werden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen:

= Zum vorbeugenden Schutz von baumhdhlenbewohnenden Vdgeln und Fleder-
mausen sind Baumféallungen gem. 8§ 39 Abs. 5 BNatSchG nur in der Zeit vom
01. November bis 28. Februar bei frostfreier Witterung zulassig.

= Der Abriss der Gebaude ist nur aul3erhalb der Brutzeit der Mauersegler, d.h. im
Zeitraum zwischen dem 01. August und dem 30. April und aufRerhalb der Wo-
chenstubenzeit und der Winterruhe der Flederm&use, d.h. im April (zwischen
Winterruhe und Wochenstube) oder im September (zwischen Wochenstube und
Winterruhe bei einer Mindesttemperatur von 15°) zuléssig.

» CEF-MalZnahme: Zum Schutz der Mauersegler sind 16 Nisthilfen fiir Mauerseg-
ler in einem Umkreis von maximal 1,5 km an Gebauden zu installieren, dauer-
haft zu erhalten, jahrlich zu reinigen und bei Bedarf zu reparieren. Die Kunst-
quartiere sind bis Mitte Mai vor dem Eingriff bzw. dem Abriss funktionsfahig zu
installieren. Art, Standorte und Exposition/ Hohe der Kunstquartiere sind von ei-
nem fachkundigen Okologen festzulegen und zu tiberwachen.

= Zum Schutz von Flederméusen sind 12 Kunstquartiere fur Zwergflederméause
und 4 Grol3raumhohlen an umliegenden Geb&auden oder Baumen anzubringen.
Art, Standorte und Exposition/ Hohe der Kunstquartiere sind von einem fach-
kundigen Okologen festzulegen und zu Giberwachen.

Die im Artenschutz-Gutachten definierten CEF-Malinahmen wurden vor Beginn
der Abrissarbeiten auf dem Brauereiareal in Zusammenarbeit des Investors, eines
fachkundigen Okologen und Vertretern der Stadt Offenburg umgesetzt. Hierfir
wurden die entsprechenden K&ésten an Baumen in der naheren Umgebung bzw.
an Gebauden im Norden des Plangebiets aufgehangt.

Denkmalschutz

Sollten bei der Durchfiihrung der Mafinahme arch&ologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, sind gemal § 20 DSchG Denkmalbehérde(n) oder Gemeinde
umgehend zu benachrichtigen. Archéologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikrest, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschich-
ten bzw. aufféllige Erdfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalbe-
horde oder das Regierungspréasidium Stuttgart — Ref. 84 — Arch&ologische Denk-
malpflege (abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&ologischer Substanz ist mit zu-
mindest kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.
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3.5 Bodenschutz

3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumalinahmen auf einen sparsamen
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.

Allgemeine Bestimmungen

Bei Baumalinahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie fir die ErschlieBung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnoti-
ges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf verbleibenden Freiflachen ist
nicht zuldssig. Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Bo-
den (dunkelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfol-
gen. Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung
von Mutterboden und Unterboden durchzufuhren. Das bei den BaumalRnahmen
anfallende anthropogene Auffillungsmaterial ist getrennt vom nattrlich anstehen-
den Boden- und Kiesmaterial auszubauen, und von einem geeigneten Gutachter-
biro im Hinblick auf die korrekte Zuordnung zu einer Einbauklasse gemafi vwV
Boden untersuchen zu lassen. Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Bauge-
biets, z.B. zum Zwecke des Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw.
darf der Mutterboden des Urgelandes nicht tberschittet werden, sondern ist zuvor
abzuschieben. Fir die Auffillung ist ausschlie3lich unbelastetes Aushubmaterial
(Unterboden) zu verwenden. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemal zu entsor-
gen. Er darf nur unter fachkundiger Begleitung eines Gutachters als An- bzw. Auf-
fullmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. Bodenbelas-
tungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen oder erhebliche
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kdnnen,
sind der Unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden

Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhéhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden
(Grunanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf
geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mieten zwischenzulagern. Fir die La-
gerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch locker
aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet ist. Vor Wieder-
auftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflockerung bis
an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender Wurzel-
raum fur die geplante Bepflanzung und eine flachige Versickerung von Oberfla-
chenwasser gewabhrleistet sind.

Geotechnik

Aus ingenieurgeologischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass im Planungsgebiet
mit einem oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quel-
len (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens zu
rechnen ist. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen
oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten,
zur Wahl und Tragfahigkeit des Grundungshorizontes, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein
privates Ingenieurbiro empfohlen.

Altlasten

Im Bereich des Bebauungsplangebietes wurde im Rahmen der Vorklassifizierung
altlastenverdachtiger Flachen im Ortenaukreis im Jahr 1989 auf den Grundsti-
cken, Flst.Nrn. 786/1 und 787 bzw. auf einem unmittelbar angrenzenden Teil der
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3.8

3.9

3.10

Turnhallenstral3e (FIst.Nr. 777/2) der Altstandort ,Glasatzerei Schell“ (Objekt Nr.
00410) erhoben. Dort wurden im Zeitraum von 1879 bis nach 1906 Glaser verar-
beitet und veredelt.

Der Altstandort wurde beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt fur Wasserwirtschaft
und Bodenschutz, am 15. Juli 1989 auf Beweisniveau 0 in “A = Ausscheiden und
Archivieren” eingestuft. Dies bedeutet, die Flache scheidet aus der Altlastenbear-
beitung aus und wird beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt fir Wasserwirtschaft
und Bodenschutz, zur Dokumentation der erfolgten Bearbeitung archiviert.

Im Jahre 2013 wurde durch das Ingenieurbiro Henseleit und Partner GdBR aus
Waldkirch die ,,Beweissicherung und Schadstoffiiberpriifung Kronenbrauerei Of-
fenburg” durchgefiihrt und in einem entsprechenden Bericht die Ergebnisse doku-
mentiert. Die Untersuchungen des Flurstiicks 4135/1 kamen zu dem Ergebnis:

Bei den abfalltechnischen Untersuchungen im Boden konnten keine relevanten
Verunreinigungen gem. VwV Baden-Wirttemberg festgestellt werden. Da alle Ana-
lysenwerte unter dem Z2-Wert nach VwV BaWu liegen, ist nach derzeitigem
Kenntnisstand davon auszugehen, dass bei Bodenaushub nicht mit erhéhten Ver-
wertungs- / Entsorgungskosten zu rechnen ist. Es konnten im Boden auch keine
Prufwertliberschreitungen fur den Wirkungspfad Boden-Mensch (Industrie- und
Gewerbe bzw. Wohngebiet) gem. BBodSchV ermittelt werden. Eine Weiternutzung
des Grundstiicks als Industrie- und Gewerbeflache (bei Neuvermietung oder bei
Verkauf) oder eine zukiinftige Nutzung mit Wohnbebauung ist demnach nach u.E.
grundsétzlich ohne Einschrankungen méglich.

In den Gebauden selbst waren schadstoffhaltige Bausubstanzen bzw. Bauproduk-
te festzustellen, die teilweise als ,geféahrliche Abfalle* entsorgt werden mussen.
Beim Abbruch der Gebaude muss deshalb mit erhéhten Verwertungs- / Entsor-
gungskosten gerechnet werden. Im Vorfeld von Abbrucharbeiten bzw. von Bau-
maf3nahme mit Bodenaushub ist eine gutachterliche Begleitung zu empfehlen.

Freiflachengestaltungsplan

Mit jedem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan einzureichen.
Grundlage dieses Gestaltungsplans ist zum einen das Ergebnis des stadtebauli-
chen Wettbewerbs, zum anderen das ,Kronenbrauereiareal Offenburg - Gestal-
tungskonzept der Freianlagen“ von Prof. J. Stotzer (Landschaftsarchitektur) aus
Stuttgart.

Versickerung

Fir einen ordnungsgemafen Bau und Betrieb der Versickerungsanlagen wird auf
das DWA-Arbeitsblatt A 138 zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-
ckerung von Niederschlagswasser verwiesen.

Bei der Umsetzung der naturvertraglichen Regenwasserbewirtschaftung in einem
Mischgebiet sind die entsprechenden Vorgaben der allgemein gliltigen Regelwer-
ke zur Mischwasserbehandlung ausreichend zu beriicksichtigen. Grundsatzlich
wird auf die von der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Wirttemberg (LUBW) herausgegebenen , Arbeitshilfen fiir den Umgang mit
Regenwasser in Siedlungsgebieten” und , Arbeitshilfen fir den Umgang mit Re-
genwasser - Regenrtickhaltung” verwiesen.

Abfallwirtschaft

Die Bereitstellung der Abfélle, die im Rahmen der kommunalen Abfallabfuhr ent-
sorgt werden, muss an einer flr 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis 10,30 m
Lange) erreichbaren Stelle am Rand 6ffentlicher Erschlieungsstraf3en erfolgen.
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Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis enthélt die Ab-
fallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der je-
weils geltenden Fassung.

Offenburg, den 20.12.2018

fsp.stadtplanung

Stadt 8
Offenburg Fon 0

Die Oberbirgermeisterin
Edith Schreiner Der Planverfasser



Stadt Offenburg Stand: 18.12.2017

Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung
» Kronenquartier” Gem. § 10 (1) BauGB
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Seite 18 von 22

Tell D

4 Anhang
4.1 Pflanzlisten
4.2. Schalltechnische Untersuchung - Anlagen

4.3. Artenschutzgutachten
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4.1 Pflanzliste

Flache F1:

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus avium "Plena’ Geflilltblihende Vogelkirsche
Prunus avium spec. Fruchtsorten/Suf3kirschen
Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Flache F2:

Betula utilis "Doorenbos’ Weilrindige Himalaja-Birke
Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Quercus robur, Stieleiche

Kleinbaume (Ziffer 1.11.3)

Malus spec. Zierapfel in Sorten
Amelanchier spec. Felsenbirne in Sorten
Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche
Koelreuteria Blasenbaum

Syringa spec. Flieder in Sorten.

Einfriedungen (Ziffer 2.6.1.1)
Hedera helix Efeu in Sorten
Euonymus fortunei Spindelbaum in Sorten

Einfriedungen (Ziffer 2.6.1.2)

Carpinus betulus spec. WeilRbuche in Sorten
Fagus sylvatica spec. Buche in Sorten
Ligustrum spec. Liguster in Sorten

Prunus laurocerasus spec. Lorbeerkirsche in Sorten
Taxus baccata Gewohnliche Eibe
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4.2. Anlagen Larmgutachten

Die dargestellten Karten sind die Anlagen 2-4 und 6 aus der Schalltechnischen Untersuchung
fur den Bebauungsplan ,Kronenquartier* vom Ingenieurbiro fir Technischen Umweltschutz
Dr.-Ing. F. Droscher aus Tubingen vom 02.05.2017.

Karte 1: geschossweise Darstellung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 - Ansicht Stidost

Karte 2: geschossweise Darstellung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 - Ansicht Nordost

Pegel in dB(A)

I Larmpegelbereich |
[ Larmpegelbereich I
I Larmpegelbereich Il
I Larmpegelbereich IV
I Lérmpegelbereich V
I Larmpegelbereich VI
I Lérmpegelbereich VII
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Karte 3: Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (einschlie3lich geplanter Bebauung)

Abgrenzung Art der
baulichen Nutzung Ml oder WA

Pegel in dB(A)

I Léarmpegelbereich | ' | | f
I Larmpegelbereich Il 8 /
I Léarmpegelbereich Il

I Larmpegelbereich IV

I Larmpegelbereich V

P Larmpegelbereich VI

I Lérmpegelbereich VI
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Karte 4: StraBenverkehr: Beurteilungspegel nachts




	1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
	1.1 Art der baulichen Nutzung
	1.1.1 Allgemeines Wohngebiet
	1.1.1.1 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind nicht störende Handwerksbetriebe (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) nicht zulässig. § 1 Abs. 5 BauNVO
	1.1.1.2 Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind in den allgemeinen Wohngebieten nicht zulässig. § 1 Abs. 6 BauNVO

	1.1.2 Mischgebiet
	1.1.2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nrn. 6, 7 und 8 BauNVO) nicht zulässig.  § 1 Abs. 5 BauNVO
	1.1.2.2 In den Mischgebieten (MI) sind Nutzungen nach § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig. § 1 Abs. 6 BauNVO
	1.1.2.3 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden zentrenrelevanten Warensortimenten nicht zulässig:
	Der Versorgung des Gebiets dienende Läden mit Angeboten der zentrenrelevanten Warensortimente
	können ausnahmsweise im Mischgebiet zugelassen werden, wenn keine Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich in der Gemeinde (Einkaufsinnenstadt) bestehen. Andere Einzelhandelsbetriebe mit diesem Sortiment sind ausgeschlossen. § 1 Abs.4 Nr.2 Ba...
	1.1.2.4 Im Mischgebiet MI3 in der Moltkestraße sind im Erdgeschoss Wohnungen nicht zulässig. § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO


	1.2 Maß der baulichen Nutzung
	1.2.1 Grundflächenzahl
	1.2.1.1 Durch Tiefgaragen (TGa) darf die zulässige Grundflächenzahl im allgemeinen Wohngebiet überschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,75. § 19 Abs. 4 BauNVO
	1.2.1.2 Durch Tiefgaragen (TGa) darf die zulässige Grundflächenzahl im Mischgebiet M 2 und MI3 überschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,35 im Mischgebiet MI2 und 1,0 im Mischgebiet MI3. § 19 Abs. 4 BauNVO
	1.2.1.3 Durch Stellplätze und deren Zufahrten darf die zulässige Grundflächenzahl im Mischgebiet MI1 überschritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. § 19 Abs. 4 BauNVO

	1.2.2 Zahl der Vollgeschosse
	1.2.2.1 Die zulässige Zahl der Vollgeschosse ist der Planzeichnung zu entnehmen.  § 20 BauNVO

	1.2.3 Höhe der baulichen Anlagen / Gebäudehöhen
	1.2.3.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe in m (Meter) ist der Planzeichnung zu entnehmen. Als unterer Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe gilt die Erdgeschossfußbodenhöhe. Die Gebäudehöhe wird durch den obersten Punkt der Dachfläche bestimmt bzw...
	1.2.3.2 Die Erdgeschossfußbodenhöhe EFH (Fertigfußbodenhöhe) östlich der privaten Verkehrsfläche darf maximal die Höhe von 166,00 m.ü.NN erreichen, westlich der privaten Verkehrsfläche maximal 165,50 m.ü.NN.
	1.2.3.3 Solaranlagen dürfen die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um maximal 1,5 m überschreiten. § 18 Abs. 1 BauNVO
	1.2.3.4 Die maximale Gebäudehöhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um max. 1,50 m überschritten werden, sofern die Aufbauten um mind. 1,50 m von der Außenwand des obersten Geschosses zurückversetzt sind.
	1.2.3.5 Tiefgaragen sind so weit in den Untergrund einzubinden, dass sie die zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe nicht überschreiten.
	1.2.3.6 Aufbauten der Tiefgaragen (z.B. Entlüftungsanlagen, Baumeinfassungen) dürfen die max. Höhe der Tiefgarage um max. 1,0 m überschreiten, sofern sie jeweils eine Fläche von 25 m² nicht überschreiten. Sie dürfen die Höhe der Tiefgarage um bis zu 2...
	1.2.3.7 Die festgesetzte maximale Höhe der Tiefgarage darf für die Errichtung von Brüstungen und Geländer um bis zu 1,0 m überschritten werden, sofern sie transparent und nicht vollflächig geschlossen ausgebildet werden.  § 18 Abs. 1 BauNVO
	1.2.3.8 Nebenanlagen dürfen eine max. Höhe von 2,5 m nicht überschreiten. Oberer Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Dachfläche, unterer Bezugspunkt ist das tatsächliche Gelände nach Durchführung der Baumaßnahme, bzw. die Oberkante der Tiefgarage (i...
	1.2.3.9 Im Mischgebiet MI1 sind Nebenanlagen bis zu einer Höhe von 5,0 m zulässig, wenn sie eine Grundfläche von 80 m² nicht überschreiten. Oberer Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Dachfläche, unterer Bezugspunkt ist das tatsächliche Gelände nach ...


	1.3 Bauweise
	Für die allgemeinen Wohngebiete sowie die Mischgebiete MI2 und MI3 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es gelten die Festsetzungen der geschlossenen Bauweise, wobei durch Baulinien seitliche Abstände zu Grundstücksgrenzen definiert werden. § 22...

	1.4 Überbaubare Grundstücksfläche
	1.4.1 Ebenerdige Terrassen sind auch außerhalb der überbaubaren Fläche (Baufenster) zulässig. § 14 Abs. 1 BauNVO
	1.4.2 Überschreitungen der Baugrenzen zu den öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und der Baulinien sind auch in dem nach § 23 Abs. 2 BauNVO geringfügigen Maß nicht zulässig. Nur Eingangsüberdachungen dürfen die Baugrenzen zu den öffentlichen und...
	1.4.3 Die den öffentlichen und privaten Verkehrsflächen abgewandten Baugrenzen dürfen durch Eingangsüberdachungen und Balkone über das nach § 23 Abs. 2 BauNVO zulässige geringfügige Maß hinaus überschritten werden, wenn sie nicht breiter als 5,50 m si...
	1.4.4 Sichtschutzwände zwischen privaten Gartenflächen dürfen die Baugrenze um maximal 3,0 m überschreiten, wenn sie nicht höher als 2,0 m sind (siehe Ziffer 2.6.2.3).
	1.4.5 Überschreitungen der Baugrenzen und Baulinien (Baufenster) durch unterirdische Nebenräume und Tiefgaragen sind zulässig, wenn ihre Dächer intensiv begrünt und gärtnerisch gestaltet sind (siehe Ziffer 1.10.3). § 23 Abs. 3 BauNVO

	1.5 Flächen für Nebenanlagen
	1.5.1 Hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie z.B. Müllbehälteraufstellflächen, Fahrradbügel sind im Plangebiet generell zulässig.   § 14 Abs. 1 BauNVO
	1.5.2 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie z.B. Einhausungen für Müllcontainer und Fahrradstellplätze sind im allgemeinen Wohngebiet WA und in den Mischgebieten MI2 und MI3 nur innerhalb der Baugrenzen und in den dargestellten Flächen ...
	1.5.3 Abweichend von Ziffer 1.5.1 sind Nebenanlagen im allgemeinen Wohngebiet WA und in den Mischgebieten MI2 und MI3 auch außerhalb der Baugrenzen und der dargestellten Flächen für Nebenanlagen bis zu einer Grundfläche von 25 m² zulässig, wenn sie de...
	1.5.4 In dem Mischgebiet MI1 sind hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen in den rückwärtigen Grundstücksteilen allgemein zulässig, wenn sie eine Grundfläche von nicht mehr als 80 m² haben. § 23 Abs. 3 BauNVO
	1.5.5 Im Mischgebiet MI3 sind zwischen der Bebauung (Hauptgebäude) und der Moltkestraße keine Nebenanlagen zulässig (mit Ausnahme von Fahrradbügeln), auch nicht innerhalb der Baugrenzen.
	1.5.6 Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO, die der Versorgung des Gebiets dienen, sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

	1.6 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen
	1.6.1 Oberirdische Garagen und Carports sind im Plangebiet nur im Mischgebiet MI1 in der Zone für Garagen (Ga) zulässig. § 12 Abs. 6 BauNVO
	1.6.2 Tiefgaragen sind innerhalb der dafür in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen (TGa) und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
	1.6.3 Oberirdische Stellplätze sind im Mischgebiete MI1 in den rückwärtigen Grundstücksteilen zulässig. In den allgemeinen Wohngebieten sowie in den Mischgebieten MI2 und MI3 sind oberirdische Stellplätze nicht zulässig.  § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

	1.7 Verkehrsflächen
	1.7.1 Der Verbindungsweg zwischen der Zeller Straße und der Turnhallestraße wird gemäß der Planzeichnung als private Verkehrsflächen festgesetzt.    § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
	1.7.2 In der Planzeichnung wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Grundstückszufahrten sind in diesem Bereich unzulässig. § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

	1.8 Geh- und Fahrrecht
	Entsprechend dem Planeintrag ist die private Verkehrsfläche mit einem Geh- und Fahrrecht für Fußgänger und Radfahrer zu Gunsten der Öffentlichkeit zu belasten.  § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB

	1.9 Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Verkehrslärm)
	1.9.1 Zum Schutz vor Außenlärm sind im Mischgebieten MI 3 und im Allgemeinen Wohngebiet entlang der Turnhallestraße sowie der Zeller Straße für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im ...
	Nach außen abschließende Bauteile von Aufenthalts- und Büroräumen sind so auszuführen, dass sie folgende resultierende Schalldämm-Maße aufweisen:
	1.9.2 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen wird, dass - in den Stockwerken – geringere Lärmschutzmaßnahmen ausreichend sind (siehe hierzu Karten 1 und 2 im Anhang 4.2 Schalltechnische Untersuchun...
	1.9.3 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere an gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere Lärmschutzmaßnahmen ausr...
	1.9.4 An Gebäudefassaden mit nächtlichen Beurteilungspegeln von über 60 dB(A) (siehe Karte 4 im Anhang 4.2 Schalltechnische Untersuchung) sind keine schutzbedürftigen Aufenthaltsräume zu errichten. Ausnahmen sind zulässig, wenn ein baulicher Schallsch...
	1.9.5 An Gebäudefassaden mit nächtlichen Beurteilungspegeln von über 45 dB(A) (siehe Karte 4 im Anhang 4.2 Schalltechnische Untersuchung) sind bei Schlafräumen geeignete Lüftungseinrichtungen (wie passive Außendurchlasselemente) zu errichten, die den ...

	1.10 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	1.10.1 Private Wegeflächen, Zufahrten (ausgenommen Tiefgaragenein- und -ausfahrten) und Hofflächen sind in ungebundener Bauweise herzustellen (Pflaster, Betonpflaster, Rasenpflaster). Feuerwehrwege sind mit Rasenpflaster auszubilden. Ausgenommen sind ...
	1.10.2 Flachdächer von Hauptgebäuden sind, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, mit einer vegetationsfähigen Substratschicht von min. 10 cm (zuzüglich Drainschicht) herzustellen und extensiv zu begrünen. Die Dachflächen über dem obersten ...
	1.10.3 Flachdächer von Tiefgaragen sind mit einer vegetationsfähigen Substratschicht von mind. 50 cm (zuzüglich Drainschicht) herzustellen und zu begrünen. In Bereichen, in denen die Anpflanzung von Bäumen 1. Ordnung vorgesehen ist, ist die Dicke des ...
	1.10.4 Flachdächer von Nebenanlagen sind extensiv zu begrünen.   § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
	1.10.5 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbeleuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. LED-Leuchtmittel oder Natriumdampf-Niederdrucklampen). § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
	1.10.6 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, um einen Schadstoffeintrag in das gesammelte Regenwasser und – über Versickerung – in den Boden und d...

	1.11 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen
	1.11.1 Die im zeichnerischen Teil entsprechend zum Erhalt gekennzeichneten Bäume sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.   § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB
	1.11.2 Auf den Flächen für Anpflanzungen F1 und F2 sind
	 Versickerungsmulden mit einer Tiefe von maximal 0,3 m anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, in denen das anfallende Niederschlagswasser gesammelt und anschließend zur Verdunstung oder Versickerung gebracht wird (siehe hierzu Ziffer 2.9).
	 auf der Fläche F1 mindestens 11 und auf der Fläche F2 mindestens 20 mittel- bis großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (siehe Pflanzliste im Anhang). Die Baumstandorte m...
	 intensiv gepflegten Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Anlage von Wegeflächen sowie die Errichtung und Benutzung von Spielflächen, Spielgeräten und Außenmöbeln ist zulässig. Die Errichtung von Nebenanlagen oder anderen baulichen An...
	1.11.3 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und der Mischgebiete MI2 und MI3 ist pro 70 m² angefangener privater Freifläche (Garten) ein Kleinbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (siehe Artenliste im Anhang).  § 9 Abs. 1...
	1.11.4 Für alle Baum- und Heckenpflanzungen gilt, dass die Anpflanzung spätestens 1 Jahr nachdem die Gebäude bezugsfertig sind, erfolgt sein muss.


	2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
	2.1 Dächer
	2.1.1 Im Mischgebiet MI1 sind Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 30  bis 45   zulässig, sowie Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 6 .
	2.1.2 Im allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten MI2 und MI3 sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von max. 6  zulässig.

	2.2 Dacheindeckung
	2.2.1 Für Sattel- und Walmdächer der Hauptgebäude und von Garagen, Carports und Nebenanlagen sind ausschließlich rote bis braune oder graue bis anthrazitfarbene Materialien sowie Dachbegrünungen zulässig. Glänzende oder reflektierende Materialien sind...
	2.2.2 Solaranlagen sind aus blendfreiem Material herzustellen.

	2.3 Dachaufbauten
	2.3.1 Dachaufbauten sind nur im Mischgebiet MI 1 und nur bei Dächern mit mehr als 30  Dachneigung zulässig. Der Abstand der Dachaufbauten (Dachgauben,- einschnitte) und Widerkehren zu den Ortgängen muss, gemessen von der jeweiligen Außenkante Dach, mi...

	2.4 Gestaltung der Gebäude
	2.4.1 An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Gebäudeseiten (Rücksprung I OG) ist das oberste Geschoss so auszubilden, dass die Außenwand des obersten Geschosses gegenüber der Außenwand des darunterliegenden Geschosses um mindestens 2,0 m zurückv...
	2.4.2 An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Gebäudeseiten (Rücksprung II EG) ist das Erdgeschoss so auszubilden, dass die Außenwand des Erdgeschosses gegenüber der Außenwand der darüberliegenden Geschosse um mindestens 1,0 m entlang der Turnhal...

	2.5 Müllbehälterstandorte
	Standorte für Müllbehälter sind entweder so anzulegen, dass sie von den öffentlichen Verkehrsflächen und den privaten Erschließungswegen nicht direkt einsehbar sind, oder mit einem baulichen oder pflanzlichen Sichtschutz zu versehen. Darüber hinaus si...

	2.6 Einfriedungen
	2.6.1 Zu den Verkehrsflächen
	2.6.1.1 Zu den öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sind Stützmauern als Einfriedungen zulässig bis zu einer Höhe von 1,7 m, wenn sie maximal 0,5 m in Erscheinung treten und darüber zurückversetzt und begrünt sind. Der Rückversatz muss eine Tiefe...
	(Skizze aus dem Freiflächengestaltungsplan)
	2.6.1.2 Maschendraht- und Drahtzäune sind nur mit einer Heckenhinterpflanzung aus heimischen Laubgehölzen zulässig (siehe Artenliste im Anhang). Zäune und Hecken sind bis zu einer Höhe von 1,7 m zulässig.
	2.6.1.3 Im Mischgebiet MI1 sind zu der privaten Verkehrsfläche Einfriedungen nur in der Form von Mauern, Holz- oder Drahtzäunen mit einer Heckenhinterpflanzung bis zu einer Höhe von 2,20 m zulässig.
	2.6.1.4 Der untere Bezugspunkt ist die tatsächliche Höhe der angrenzenden Verkehrsfläche.
	2.6.1.5 Entlang der Moltkestraße sind Einfriedungen nicht zulässig.

	2.6.2 Zu den Innenbereichen
	2.6.2.1 Im allgemeinen Wohngebiet sowie in den Mischgebieten MI2 und MI3 sind Einfriedungen, die nicht zu den öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen orientiert sind, nur bis zu einer Höhe von 1,3 m über dem natürlichen Gelände (nach Fertigstellung...
	2.6.2.2 Einfriedungen mit einer Höhe von bis zu 1,70 m sind ausnahmsweise zulässig, wenn die Nutzung dies erfordert (z.B. Kindergarten).
	2.6.2.3 Mauern und Holzpalisaden als Sichtschutzwände zwischen zwei privaten Gärten sind zulässig, wenn sie nicht höher als 2,0 m und nicht breiter als 3,0 m sind. Je Grundstück ist nur ein Sichtschutz zulässig. Rankgerüste können mit den Sichtschutzw...
	(Skizze aus dem Freiflächengestaltungsplan)
	2.6.2.4 Im Bereich des Spielplatzes im westlichen Innenbereich können Mauern und Holzpalisaden als Sichtschutzwände auch ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie nicht höher als 2,20 m sind.
	2.6.2.5 Im Mischgebiet MI1 sind Einfriedungen, die nicht zu den öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen orientiert sind, bis zu einer Höhe von 2,20 m zulässig. Mauern sind nur bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Drahtzäune sind nur in Verbindung ...
	2.6.2.6 Der untere Bezugspunkt ist das natürliche Gelände nach Fertigstellung der Baumaßnahme.

	2.6.3 Die Verwendung von Stacheldraht ist im gesamten Geltungsbereich unzulässig.

	2.7 Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen
	2.7.1 Die unbebauten und nicht oberflächenbefestigten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
	2.7.2 Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden.
	2.7.3 Die Zone im Mischgebiet MI3 zwischen der Bebauung und der Moltkestraße ist gemäß dem Freiflächenkonzept zweigeteilt zu gestalten: Mit einer Geh- und einer Verweilzone. Die Gehzone ist von jeder Möblierung (z.B. Fahrradbügel, Blumenkübel, Bänke) ...
	(Skizze aus dem Freiflächengestaltungsplan)


	2.8 Niederspannungsfreileitungen
	Freileitungen (z. B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelassen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen.

	2.9 Anlagen zur Versickerung
	Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen ist auf den Grundstücken oder innerhalb der Flächen für Anpflanzungen im dazugehörigen Blockinnenbereich (F1 und F2) über Mulden und Rigolen (Kies) zur Versickerung zu bringen. Ein Not...


	3 HINWEISE
	3.1 Werbeanlagen
	3.2 Flächen bei denen besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind
	Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich hochwassergefährdete Gebiete, die bei nur seltener als einmal alle 100 Jahre auftretenden extremen Hochwasserereignissen >HQ100 (=HQextrem) überflutet werden können. In den hochwassergefährdeten Gebi...
	Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nutzung können Schäden am Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar vermieden werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). E...

	3.3 Artenschutz
	Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich alte Baumbestände und Gebäude, die für Vögel und Fledermäuse einen Lebensraum darstellen. In einem Artenschutzgutachten für das Kronenbrauerei-Areal (Teil 1 und Teil 2) vom Büro für Landschaftsplanun...

	3.4 Denkmalschutz
	Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikrest, Knochen, et...

	3.5  Bodenschutz
	Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.
	3.5.1 Allgemeine Bestimmungen
	Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. B...
	3.5.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden
	Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemeindeeig...

	3.6 Geotechnik
	Aus ingenieurgeologischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass im Planungsgebiet mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens zu rechnen ist. Be...
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